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In dem wir Sie bitten, dem nachstehenden Entwurf zu einem Bundes-
gesetz Ihre Genehmigung erteilen zu wollen, benützen wir den Anlass, Sie,
Herr Präsident, hochgeehrte Herren, unserer vollkommenen Hochachtung zu
versichern.

Bern, den 11. Juli 1939.
Im Namen des Schweiz. Bundesrates,

Der V izep rä s iden t :
Pilet-Golaz.

Der Bundeskanzler:
G. Bovet.

#ST# Bundesgesetz
über

die Abänderung des Art. 124 des Bundesgesetzes vom 12. April
1907 betreffend die Militärorganisation.

(Ausdehnung der Schiesspflicht auf den Landsturm.)

Die Bundesversammlung
der schweizer ischen E idgenos senscha f t , ,

nach Einsicht einer Botschaft des Bundesrates vom 11. Juli 1989,

beschl iess t :

Art. 1.
Art. 124 des Bundesgesetzes vom 12. April 1907 betreffend die Militär-

organisation wird aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt:

Art. 124. Die mit Gewehr oder Karabiner ausgerüsteten Unter-
offiziere, Gefreiten und Soldaten des Auszugs, der Landwehr und des
Landsturms und die subalternen Offiziere dieser Truppen sind verpflichtet,
jährlich an vorschriftsgemäss abzuhaltenden Schiessübungen in Schiess-
•vereinen teilzunehmen. Wer dieser Schiesspflicht nicht nachkommt, hat
einen besonderen Schiesskurs ohne Sold zu bestehen.

Art. 2.
Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes

und trifft die zu dessen Ausführung erforderlichen Anordnungen.
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